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Kopf und Herz
Liebe Leserinnen und Leser,

der Betriebsratsvorsitz und dessen Stellver-
tretung sind »Kopf und Herz« eines jeden 
Betriebsrats. Ohne sie existiert der Be-
triebs rat rechtlich nicht. Neben der Leitung 
von Betriebsratssitzungen, vertritt der/die 
Vorsitzende den Betriebsrat im Rahmen 
der gefassten Betriebsratsbeschlüsse nach 
außen. Außerdem ist er/sie Verhandlungs-
führer:in des Betriebsrats. Hier sind Kom-
munikationsfähigkeit und eine gewisse 
Bodenständigkeit erforderlich, nämlich 
die Orientierung an dem Wohl der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und des 
Betriebs. Schon um sich selbst vor Überfor-
derung zu schützen, muss der Vorsitzende 
auch in der Lage sein zu delegieren und auf 
eine Verteilung der Aufgaben im Betriebsrat 
unter Einbindung aller hinzuwirken. Und 
nicht zuletzt obliegt es einem guten Vorsitz, 
die Betriebsratsmitglieder nach einem in 
manchen Betrieben teils hart geführtem 
Wahlkampf zu einem durchsetzungstarken 
Team zu machen. Wie diese Vielzahl von 
spannenden und durchaus herausfordernden 
Aufgaben gelingt, erfahrt Ihr in diesem 
Schwerpunkt von unseren Expertinnen und 
Experten.

Eine informative Lektüre wünscht Euch
Eure AiB-Redaktion
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TITELTHEMA BETRIEBSRATSVORSITZ

So finden Betriebsrats-
vorsitzende in ihre Rolle

15 4 Fragen zum Vorsitz
Die Betriebsratswahl ist durchgeführt, jetzt: 
die Wahl des/der Betriebsratsvorsitzenden. 
Antworten auf die vier wichtigsten Fragen 
rund um den Betriebsratsvorsitz.
von S igrid Brit Schgi

18 Betriebsratssitzung in digitalen Zeiten
Eigentlich tagt der Betriebsrat in Präsenz. 
Doch im Zeichen von Digitalisierung, Home-
office und Corona-Beschränkungen erlaubt 
die Novellierung des BetrVG auch eine 
Videokonferenz. Dabei gilt es für Betriebs-
ratsvorsitzende einiges zu beachten. 
von Altun Jenner

10 Was macht eigentlich der 
 Betriebsrats vorsitzende?
Der heiße Wahlkampf ist vorbei. Jetzt geht 
es an die Arbeit. Auf Betriebsratsvorsitzende 
kommen nun besondere Aufgaben zu. Diese 
Praxistipps helfen, den Spagat zwischen den 
verschiedenen Ansprüchen zu schaffen.
von chriStiAne JAnSen

Betriebsratsvorsitzende sind Gleiche unter Gleichen mit besonderen 
Rollen. Sie sind Sprachrohr nach außen und Lenker nach innen.
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Gerade in größeren Gremien findet dort 
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statt. Und so gelingt das.
von Wolf-dieter rudolph
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Der Wahlkampf ist vorbei. Nun muss das 
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nicht dem Zufall überlassen werden.  
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von mArion müller
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von michAel KoSSenS
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Ab März nächsten Jahres sind Unterneh-
men zur Einhaltung grundlegender Arbeit-
nehmer:innen- und Menschenrechte ver-
pflichtet – und zwar überall auf der Welt.  
Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder.  
Neue Möglichkeiten für Betriebsräte.
von K.  Beutler,  c .  menz,  c .  lenSSen
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Das Allgemeine  Gleichbehandlungsgesetz 
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LAG Hamm 27.1.2022 – 5 Sa 1030/21

47 Mitbestimmen bei innerörtlicher 
 Versetzung
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    } Kann nicht alles 
 bleiben, wie es ist?

  } 26.6. – 1.7., online 
Veränderungen passieren 
oft scheinbar plötzlich, 
ungeplant und  ungewollt. 
Sie können Ängste 
auslösen und zu Überfor-
derung führen, aber sie 
sind auch Treiber für die 
Weiterentwicklung. Das 
Seminar hilft dabei, diese 
Herausforderungen anzu-
nehmen und gelassener 
damit umzugehen. 
IG BCE-Bildungs-
programm 2022, Kurs-
Nr. HV-002-015401-22,
https://bit.ly/3500PEk

    } Künstliche Intelligenz 
in unserem Betrieb

  } 27. – 28.6., Bielefeld. 
Wie soll ein BR seine 
Mitwirkungsrechte wahr-
nehmen, wenn er noch 
nicht einmal erkennt, 
wann KI angewandt wird? 
Oder nicht weiß, welche 
Fragen dem Arbeitgeber 
gestellt werden sollten, 
um dann kompetent 
mitreden zu können und 
sinnvolle betriebliche 
Regelungen anzustre-
ben? Das zweitägige 
Seminar zeigt konkrete 
betrieb liche Anwendun-
gen und liefert arbeits-
rechtliches Wissen über 
die Infor mations- und 
Beteiligungs rechte als 
Betriebsrat.  
Arbeit und Lernen  
Detmold,  
https://bit.ly/3uN8vEN

Jetzt gilt’s – bewerben bis zum 30.4.2022
deutsCHer BetrIeBsräte-PreIs Am 30.4.2022 
ist Bewerbungsschluss für den Deutschen 
 Betriebsräte-Preis 2022. Gesucht werden einzelne 
Betriebsräte, Gremien aber auch übergreifende 
Betriebsratskooperationen, die sich tagtäglich 
für die Belange und Interessen der Belegschaft 
ins Zeug legen. Auch JAVen, MAVen und SBVen 
können ihren Hut noch in den Ring werfen. Da 
der Einsatz betrieblicher Interessenvertre tungen 
häufig leider viel zu wenig Wertschätzung und 
 Anerkennung findet, setzt die seit 2010 jährlich 

verliehene Auszeichnung ein deutliches Signal 
und macht diese wichtige Arbeit bundesweit 
bekannt. Über Nominierte und Preisträger 
entscheidet im Frühsommer eine achtköpfige 
 Experten-Jury. Am 10.11.2022 werden dann auf 
dem »Deutschen BetriebsräteTag« in Bonn 
die Edelmetall- und Sonderpreisträger offiziell 
bekannt gegeben, häufig in Anwesenheit des 
 amtierenden Bundes arbeitsministers und vor 
großer Kulisse. Hier online bewerben: 

    } www.dbrp.de

Ausgezeichnete Betriebsratsarbeit geleistet: Preisträger des Deutschen Betriebsräte-Preises 2021

Datenschutz für Beschäftigte
BesCHäftIGtendAtensCHutz Die Ampel- 
Koalition hat sich darauf geeinigt, Regelungen 
zum Beschäftigtendatenschutz zu schaffen. Auch 
der bereits in der letzten Legislaturperiode vom 
Arbeits ministerium beauftragte unabhängige 
 Beirat zum Beschäftigtendatenschutz hat vor 
Kurzem seinen Bericht vorgestellt. Jetzt liegt 
ein eigener Entwurf des DGB vor. Dieser enthält 
Regelungen zur Erhebung, Verarbeitung und 
Weitergabe von Beschäftigtendaten im Arbeits-
verhältnis. Nicht alles, was technisch möglich sei 
und manchen Arbeitgebern gefallen würde, sollte 
auch erlaubt sein, äußerte sich DGB-Vize Anja 
Piel im Interview. Wichtig ist u. a. der Grundsatz 
der Direkt erhebung – also, dass personenbezo-
gene Daten direkt bei den Beschäftigten erhoben 
werden müssen und nicht z. B. aus dem Internet 
oder von anderen digitalen Quellen stammen 
dürfen. Auch soll geregelt werden, wann bei der 

Daten erhebung und -verarbeitung die Einwilli-
gung der Beschäftigten erforderlich ist oder wann 
sie eben auch von vornherein ausgeschlossen 
sein muss. Auch die Bewerbungsphase wird 
datenrechtlich geregelt, ebenso das (Nicht-)
Fragerecht des Arbeitgebers. Weitere Themen 
sind Leistungs- und Verhaltenskontrolle, Künst-
liche Intelligenz, biometrische Verfahren und 
Möglichkeiten der Ortung sowie Auskunftsrechte 
der Beschäftig ten. Absolut neu: Erstmals werden 
explizit Schadensersatzansprüche der Beschäf-
tigten in einem  Gesetz geregelt. Arbeitgeber, die 
Daten rechtswidrig nutzen, müssen die daraus 
erlangten Gewinne an die betroffenen Beschäftig-
ten abführen. Der Entwurf stammt aus der Feder 
von Prof. Dr Peter Wedde, einem der renommier-
testen Datenschutzexperten in Deutschland und 
Autor im Bund-Verlag. 

    } https://bit.ly/3GQhhnU

https://igbce.de/igbce/service/bildungsangebote/igbce-seminardatenbank#/seminar-details/V000007995
https://www.aul-seminare.de/seminare/13-digitale-arbeit---datenschutz/480-kuenstliche-intelligenz-in-unserem-betrieb/?source=2
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Beteiligung in der Societas Europaea
AufsICHtsrAt ver.di und IG Metall begrüßen 
die positiven Einschätzungen der Vertreter der 
EU-Kommission, des Großherzogtums Luxem-
bourg und der Bundesrepublik Deutschland vor 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Danach 
untersteht die Beteiligung der Gewerkschafts-
vertreter:innen im Aufsichtsrat auch nach dem 
Wechsel der Rechtsform dem nationalen Recht. 
Damit folgen sie einer Vorlage dieser Rechts-
frage des Bundesarbeitsgerichts (BAG) an den 
EuGH aus dem Jahr 2020. Der Hintergrund ist 
ein Antragsverfahren von IG Metall und ver.di 

gegen das Softwareunternehmen SAP SE. Dieses 
hatte sich 2014 von einer Aktiengesellschaft nach 
deutschem Recht in eine Europäische Aktienge-
sellschaft (lateinisch SE für Societas Europaea) 
umgewandelt. Bei einer solchen Umwandlung 
wird zwischen einem besonderen Verhandlungs-
gremium der Arbeitnehmer:innen (BVG) und der 
Unternehmensleitung darüber verhandelt, wie die 
Mitbestimmung im künftigen Unternehmen, also 
der SE, gestaltet wird. Bei SAP hatte das BVG und 
das Unternehmen vereinbart, dass künftig der 
eigenständige Wahlgang für die Vertreter:innen 
der Gewerkschaften und somit die Beteiligungs-
garantie der Gewerkschaften im Aufsichtsrat 
wegfallen kann. Beide Gewerkschaften halten 
die entsprechenden Regelungen in der Verein-
barung für nichtig. Das BAG hat sich inhaltlich 
der Argumentation der beiden Gewerkschaften 
angeschlossen. Im nächsten Schritt stellt der 
zuständige Generalstaatsanwalt des EuGH Ende 
April seinen Schlussantrag. Danach werden noch 
einmal sechs bis neun Monate ins Land gehen, 
bevor dann das Urteil des Gerichtshofs vorliegen 
wird. Es ist also noch ein wenig Geduld gefragt. 

    } https://bit.ly/3GKM5GB

Soziale Sicherheit für Minijobber
GerInGfüGIGkeItsGrenze Der DGB spricht 
sich gegen die Anhebung der Geringfügigkeits-
grenze von 450 auf 520 Euro aus. Insgesamt 
bleibe es trotz der durch die Forschung be-
legten negativen arbeitsmarktpolitischen und 
erwerbsbio grafischen Effekte des deutschen 
Minijob-Modells bei Sonderregelungen für 
geringfügige Beschäfti gungen. Minijobs sollen 
nach Einschätzung des DGB nicht als Ersatz für 
reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht werden, 
zumal sie besonders für Frauen zur Teilzeitfalle 
werden können. So stehe es schließlich auch im 
Koalitionsvertrag.  Sogenannte Minijobs sollten 
deshalb ab dem ersten Euro Einkommen voll in 
die Sozial versicherung einbezogen werden. Die im 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) geplante  Ausweitung 
der Geringfügigkeitsgrenze bedeute aber, dass 
es künftig noch mehr Minijobs geben wird, die 
den Beschäftigten null soziale  Sicherheit bie-
ten. Damit es sich für Beschäftigte lohnt, mehr 
Stunden zu arbeiten, spricht sich der DGB für eine 
volle Übernahme des Sozialversicherungsbeitrags 
durch den Arbeitgeber ab dem ersten verdienten 
Euro aus. Arbeit nehmer:innen könnten dann 

mit steigendem Bruttolohn schrittweise bis zur 
Parität an der Finanzierung beteiligt werden. 
Die Folge wäre eine Abkehr vom Brutto-für- 
Netto-Prinzip der Minijobs. Da dies für Haus-
halte mit geringem Einkommen  problematisch 
sein könnte, fordert der DGB, gleichzeitig 
 Geringverdiener:innen steuerlich zu entlasten. 

    } https://bit.ly/3JsUj7R

Volle Übernahme von Sozialversicherungs-
beiträgen auch bei Minijobs.

Gewerkschaftsvertreter auch nach 
 Rechtsformwechsel im Aufsichtsrat.

terMIne

    } Wenn Frauen führen …

  } 18. – 23.9., Fulda. … 
dann ist vieles anders. 
Der Schritt aus dem 
Gremium in Leitungs-
funktionen ist für alle 
anspruchsvoll. Für Frauen 
kommt eine weitere 
Dimension hinzu: Ihnen 
werden plötzlich Eigen-
schaften aufgrund ihres 
Geschlechts zugeschrie-
ben. Der Kurs hilft beim 
systematischen Aufbau 
von Kompetenzen, der 
Entwicklung von Netz-
werken und stellt Frauen 
Handwerkszeug für die 
Leitung von Gremien 
bereit.  
IGM-Bildungspro-
gramm 2022 für 
 Aktive in  Betrieb und 
 Gesellschaft, S. 141,  
https://bit.ly/3Bkcn1j

    } Interessenvertretung 
als Berufung

  } 21. – 23.9., Walsrode. 
Das Qualifizierungs-
angebot richtet sich an 
Freigestellte, Vorsitzende 
und stellvertretende 
Vorsitzende von Betriebs- 
und Personalräten. Es 
bietet eine systemati-
sche Weiterbildung für 
die Führungsfunktion 
im Gremium, die auf 
Wunsch auch mit einem 
Universitätszertifikat 
abgeschlossen werden 
kann. Ent wickelt wurde 
das Angebot gemeinsam 
mit ver.di und in Koope-
ration mit dem Institut 
für Weiterbildung der 
Universität Hamburg. Die 
Seminarreihe ist nur als 
»Paket« buchbar.  
ver.di b+b,  
https://bit.ly/3BuHK9u
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HörtIPP

++  + Arbeit in  
Deutschland 2022  
Sie nimmt einen großen 
Teil unserer Lebenszeit 
ein – und wird oft so 
schlecht bezahlt, dass 
es kaum zum Leben 
reicht. Das Thema 2022 
der Deutschland-Radio- 
Denkfabrik dreht sich 
ganzjährig um Arbeit in 
Deutschland. Wie viel 
Geld wir für unsere  Arbeit 
bekommen, entscheidet 
darüber, wo wir leben, 
wie wir uns  ernähren 
und welche Chancen wir 
unseren Kindern bieten 
können. Was ist dran an 
der Schere, die immer 
weiter ausein anderklafft? 
Und warum sagen auch 
viele Wohlhabende: 
Vermögen und Erbe 
müssen anders  besteuert 
werden? Zu hören sind 
spannende Beiträge 
und gut recherchierte 
Hörfunkfeatures, u. a. 
zur Zukunft der Arbeit, 
Bildungsungleichheit und 
prekären Beschäftigung 
in Deutschland. 
https://denkfabrik.
deutschlandradio.de/

intervieW

»We need to work together«

solIdArItät Mexikanische Anwältin und Menschen-

rechtlerin zu Besuch in Deutschland. Patricia Juan 

 Pineda im Gespräch über mafiöse Gewerkschaften und 

die  Verpflichtung deutscher Unternehmen, für bessere 

 Arbeitsbedingungen zu sorgen.

Wie sind in Mexiko die Arbeitnehmer   
organisiert? 
Bei uns gibt es massive Unterschiede zur 
Situation in Deutschland. Die sogenannten 
gewerkschaftlichen Strukturen in Mexiko sind 
durch Korruption und mafiöse Familien-Clans 
geprägt. Ihr Ziel liegt nicht darin, die Interes-
sen und Rechte der Arbeitnehmer zu vertreten 
und so für eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und faire Löhne zu sorgen. Ihr 
eigener Nutzen steht im Vordergrund und das 
geht leider zu Lasten der Beschäftigten, die 
unter teilweise katastrophalen Bedingungen 
arbeiten müssen.
Mit dem Regierungswechsel im Jahr 2019 
wurde der Versuch gestartet, einen grundle-
genden gesellschaftlichen Wandel einzulei-
ten, der sich auch klar gegen wirtschaftliche 
Korruption wendet und die Notwendigkeit 
unterstreicht, arbeitsrechtliche Verbesse-
rungen zu erzielen. Doch dies ist ein langer 
Weg, der weiterhin auf starken Widerstand 
trifft, denn die bisherigen Akteure wollen das 
alte System unangetastet lassen. Auch von 
Seiten der Unternehmen gibt es zahlreiche 
Vorbehalte gegen die Regierung des amtieren-
den Präsident López Obrador und die Arbeit 
unabhängiger Gewerkschaften

Wie bewertest du die Strategie  
deutscher Unternehmen in Mexiko? 
Viele deutsche und mit ihnen verbunde-
ne  Unternehmen zeigen bislang wenig 
 Respekt für die Rechte der Beschäftigten. 
Sie   kooperieren weiterhin mit den korrupten 
Gewerkschaften und tragen so dazu bei, das 
vorhandene Ungleichgewicht  beizubehalten. 
Denn sie profitieren natürlich von den zu 
geringen Löhnen und den schlechten Arbeits-
bedingungen, die zum Teil immer noch 
 herrschen. Hier gibt es dringenden Hand-
lungsbedarf und die Notwendigkeit, von 
klaren rechtlichen Regelungen zugunsten  
der Arbeitnehmer.

Hilft das neue deutsche Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz (LkSG) auf dem  
Weg zu faireren Gewerkschaftswahlen  
und besseren Arbeitsbedingungen? 
Auf jeden Fall. Damit entsteht auch für 
 deutsche Unternehmen die Verpflichtung, 
auf die Einhaltung von Menschenrechten 
und grundlegenden Arbeitnehmerrechten zu 
achten. Diese Verpflichtung kann damit jeder, 
der sich für Arbeitnehmerrechte einsetzt, 
einfordern. Das LkSG eröffnet einen neuen 
Blick auf die Probleme vor Ort und zwingt die 
in Mexiko produzierenden inter nationalen 
Unternehmen zum Umdenken. Denn  Verstöße 
können dann mit Strafen von bis zu 2 % 
des Konzernjahresumsatzes sanktioniert 
 werden. Für deutsche Betriebsräte eröffnen 
sich  dadurch neue Beteiligungsrechte und 
Aufgaben.

Was können deutsche Betriebsräte  
und  Gewerkschaften beitragen? 
Solidarität ist ganz wichtig, damit unser Kampf 
erfolgreich sein wird, u. a. für die Achtung der 
Vereinigungsfreiheit und faire Tarifverhand-
lungen. Wir müssen als Gewerkschafter eng 
zusammenarbeiten, gemeinsam an einem 
Strang ziehen, für Öffentlichkeit sorgen. 
Denn nur so lassen sich – in Mexiko wie in 
 Deutschland – die jeweiligen Probleme klar 
 benennen und es lässt sich auch der Druck auf 
die wichtigen Akteure in Politik und Wirt-
schaft dauerhaft aufbauen.

Zur Person: Patricia Juan Pineda ist als Juristin 
seit mehr als 20 Jahren in der Rechts beratung 
und Interessenvertretung für  nationale und 
globale Gewerkschaftsverbände und Nicht-
regierungsorganisationen tätig. Sie arbeitet 
als Anwältin in Mexiko City und setzt sich 
trotz zum Teil  massiver Behinderung ihrer 
Arbeit für Menschen rechte ein. Mehr zu dem 
hier in Rede stehenden Lieferkettengesetz  
auf Seite 33.

https://denkfabrik.deutschlandradio.de
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Was macht eigentlich der 
 Betriebsratsvorsitzende?
MAnAGer Der heiße Wahlkampf ist vorbei.Jetzt geht es an die Arbeit. Auf Betriebs-

ratsvorsitzende kommen nun besondere Aufgaben zu. Diese Praxistipps helfen,  

den Spagat zwischen den verschiedenen Ansprüchen zu schaffen.

VON C H R I ST I A N E J A N S E N
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D
ie Wahl ist vorbei. Der Betriebsrat 
trifft sich zu seiner ersten Sitzung. 
Spätestens jetzt muss man sich Ge-
danken darüber machen: Wer 

übernimmt den Vorsitz? Und wie schafft man 
es in dieser Position, den Ansprüchen vieler 
Seiten gerecht zu werden? Denn der oder die 
Betriebsratsvorsitzende spielt eine wichtige 
Rolle bei der künftigen Arbeit des Gremiums. 
Die gesetzlichen Regeln dafür sind klar. Laut 
§ 26 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 
(BetrVG) wählt der Betriebsrat in der konstitu-
ierenden Sitzung den oder die Betriebsratsvor-
sitzende. Üblicherweise wird der Betriebsrats-
vorsitzende für die Dauer der Amtszeit gewählt, 
ein Wechsel im Vorsitz ist während der Amts-
zeit jederzeit möglich. So kann der/die Vorsit-
zende das Mandat niederlegen, jedoch weiter-
hin Betriebsratsmitglied bleiben.1 In diesem 
Fall wählt der Betriebsrat einen anderen Vorsit-
zenden. Legt der Betriebsratsvorsitzende das 
Betriebsratsmandat komplett nieder, erlischt 
damit auch der Vorsitz.

Bestellung und Abberufung 

Das Betriebsratsgremium kann eine:n Vor-
sitzende:n jedoch durch Mehrheitsbeschluss 
auch jederzeit abberufen und neu besetzen. 
Ein solcher Beschluss kann von einem Viertel 
der Betriebsratsmitglieder oder vom Arbeitge-
ber beantragt werden, § 29 Abs. 3 BetrVG. Der 
oder die Vorsitzende muss dann eine Sitzung 
einberufen und dieses Thema auf die Tages-
ordnung nehmen. Da es nicht um das Arbeits-
verhältnis geht, gilt der Vorsitzende für diesen 
Tagesordnungspunkt nicht als verhindert. Eine 
Begründung für die eigene Amtsniederlegung 
oder für die Abberufung durch das Gremium 
ist nicht erforderlich.2

Praxistipp: Mitunter kommt es bei der Wahl 
zum Vorsitz und der Stellvertretung zu »Kampf-
abstimmungen«. Um das zu vermeiden, sollten 
frühzeitig Gespräche gesucht werden, mit dem 
Ziel eines gemeinsamen Vorschlags für das 
»Führungsteam«. So könnten sich konkurrie-
rende Listen den Vorsitz und die Stellvertre-
tung aufteilen, damit sich möglichst alle im Be-
triebsrat vertreten fühlen. Auch eine gezielte 
Zuordnung von Aufgaben kann die Bedeutung 
von Funktionen stärken oder regulieren. Da-
mit die Wahlen weniger emotional und mehr 
sachbezogen sind, könnten sich die Kandi-

dAruM GeHt es

1. Ein Betriebsrat ohne 
den Vorsitzenden oder 
seinen Stellvertreter 
 existiert rechtlich nicht.

2. Der Vorsitzende hat 
wichtige Aufgaben, die 
das BetrVG speziell ihm 
zugewiesen hat.

3. Der Betriebsrats-
vorsitzende vertritt den 
 Betriebsrat im Rahmen 
der vom Gremium 
 gefassten Beschlüsse.

1 DKW, 17. Aufl., § 26 Rn. 13.
2 BAG 26.1.1962 – 2 AZR 244/61.

Gut zu wIssen

Ein Betriebsrat ohne den 
Vorsitzenden oder seinen 
Stellvertreter existiert 
rechtlich nicht. Der 
Vorsitzende hat wichtige 
Aufgaben, die das BetrVG 
speziell ihm zugewiesen 
hat. Nach § 26 Abs. 2 
BetrVG vertritt der Be-
triebsratsvorsitzende den 
Betriebsrat im Rahmen 
der von ihm gefassten 
Beschlüsse. Dies umfasst 
die Umsetzung dieser 
Beschlüsse. So unter-
schreibt der Vorsitzende 
z. B. Betriebsvereinbarun-
gen, die der Betriebsrat 
nach der Verhandlung mit 
dem Arbeitgeber freige-
geben hat. Weiterhin ist 
der Betriebsratsvorsitzen-
de der Ansprechpartner 
für Anfragen, die an den 
Betriebsrat herangetra-
gen werden. Er allein 
ist berechtigt, offizielle 
Erklärungen gegenüber 
dem Betriebsrat entge-
genzunehmen.
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dat:innen im Gremium mit ihrem Konzept, mit 
Ideen einer erfolgreichen Betriebsratsarbeit 
oder mit Plänen zur Einigung im Gremium 
vorstellen. Auch eine Diskussion im Gremium, 
welche persönlichen, fachlichen oder sozialen 
Kriterien eine Person im Betriebsratsvorsitz 
besonders befähigen, kann eine solche Wahl 
versachlichen.

Eine:r unter Gleichen

Der/die Vorsitzende ist weder fachliche:r bzw. 
disziplinarische:r Vorgesetzte:r des Gremiums, 

noch weisungsbefugt noch Entscheider:in für 
das Gremium. Das gilt auch für Betriebsratsgre-
mien mit mehreren freigestellten Betriebsrats-
mitgliedern. Vielmehr ist die Vorsitzende ein 
Betriebsratsmitglied mit besonderen, gesetzlich 
zugeschriebenen Aufgaben. Deutlich wird das 
durch den § 26 Abs. 2 BetrVG, nach dem der/
die Vorsitzende den Betriebsrat lediglich im 
Rahmen der vom Gremium gefassten Beschlüs-
se vertreten darf. Der Vorsitzende ist auch ver-
pflichtet, die Beschlüsse des Gremiums zu ver-
treten, zu denen er/sie eine andere Auffassung 
hat.3 Damit wird der/die Vorsitzende eher zum 

ArBeitShilfe

Konstituierende Betriebsratssitzung –  

Einladung durch Wahlvorstand

Der Vorsitzende des Wahlvorstands zur Betriebsratswahl Ort, Datum
im Betrieb Firmenbezeichnung, Adresse

An alle gewählten Mitglieder des Betriebsrats im Betrieb Firmenbezeichnung, Adresse

nachrichtlich
· an die Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung
· an die Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung
· an die Ersatzmitglieder im Betriebsrat

Einladung zur konstituierenden Sitzung des Betriebsrats im Betrieb

Firmenbezeichnung, Adresse

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
als Vorsitzender des Wahlvorstands lade ich zur konstituierenden Sitzung des Betriebsrats ein. 
Diese findet statt am ... um ... Uhr im Raum ...

Ich schlage folgende Tagesordnung vor:
· Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
· Genehmigung der Tagesordnung
· Wahl eines Wahlleiters
· Wahl des Betriebsratsvorsitzenden und Wahl seines Stellvertreters
· Wahl der Mitglieder des Betriebsausschusses (vgl. die Erläuterungen zu § 27) (Optional)
· Einrichtung eines IT- Ausschusses und Wahl der Mitglieder (Optional)
· Wahl der Gesamt-/Konzernbetriebsratsvertreter (Optional)

Ich bitte um vollständiges Erscheinen. Im Falle der Verhinderung von einzelnen Betriebsrats-
mitgliedern bitte ich um unverzügliche Mitteilung an mich, damit ich die entsprechenden 
 Ersatzmitglieder laden kann. Alle Ersatzmitglieder bitte ich darum, sich diesen Termin für den 
Fall der Verhinderung von regulären Mitgliedern ebenfalls vorzumerken.

(Quelle. DKW: Arbeitshilfen für den Betriebsrat, 2021)

}    Mehr zu der Wahl  
des Vorsitzenden und 
seines Stellvertreters, 
zu seinen Aufgaben und 
seiner Amtszeit auch in 
unserem Betriebs rats-
Lexikon unter:  
www.bund-verlag.de/ 

bundonline/modul/1726! 

31/inhalt/1726!52471/

werk/396!3864/asset/ 

150!75985/position

Ein Gremium 
 erfolgreich leiten

Rehbock / Helms

Tipps für Betriebsrats-
vorsitzende und  
Ausschussvorsitzende
Rechtliches Wissen + soziale Kompetenz 
für Vorsitzende und Stellvertreter
4., akt. Aufl. 2022. Ca. 210 S., kart.
ca. € 19,– | ISBN 978-3-7663-7084-6
Erscheint April 2022

bund-shop.de/7084

service@bund-shop.de
Info-Telefon: 069 / 95 20 53-0

https://www.bund-shop.de/7084
mailto:service@bund-shop.de
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höchsten Diener des Gremiums. Dabei können 
sich besondere Anforderungen an die Teamfä-
higkeit des/der Betriebsratsvorsitzenden stel-
len, wenn in einem Gremium mehrere (kon-
kurrierende) Listen vertreten sind, die vom 
Vorsitz gleichermaßen nach außen vertreten 
werden müssen. Natürlich beteiligt sich der/
die Betriebsratsvorsitzende gleichberechtigt 
mit eigener Meinung und Argumenten am Wil-
lensbildungsprozess. Die Äußerung einer per-
sönlichen Position gegenüber dem Arbeitgeber 
sollte aber unterbleiben. Bei Abstimmungen im 
Gremium wiegt die Stimme des/der Vorsitzen-
den gleich viel wie alle anderen. 

Praxistipp: Damit konkurrierende Listen im 
Gremium zu einer konstruktiven Betriebsrats-
arbeit finden, können gremieninterne Arbeits-
klausuren helfen. In den Klausuren können 
unterschiedliche Positionen diskutiert und zu 
einer gemeinsamen Strategie weiterentwickelt 
werden. Oft wollen sich die Mitglieder im Be-
triebsrat bei internen Diskussionen gegenseitig 
überzeugen. Das ist jedoch nicht erforderlich. 
Vielmehr sollten alle Betriebsratsmitglieder 
Zugang zu allen Informationen und Argumen-
ten haben, damit sie sich bestmöglich eine 
Meinung bilden und sachbezogen abstimmen 
können. Natürlich machen einstimmige Be-
schlüsse immer den Eindruck eines geeinten 
Gremiums, aber auch mehrheitliche oder gar 
ablehnende Entscheidungen können – sofern 
sie nach außen gemeinsam vertreten werden – 
taktisch gut gegenüber dem Arbeitgeber ge-
nutzt werden. 

Eigenmächtiges Handeln

Da die Vertretung des Betriebsrats durch den 
Vorsitz an die Beschlüsse gebunden ist, sind 
eigenmächtige Aussagen oder Entscheidungen 
des/der Betriebsratsvorsitzenden unzulässig 
und damit in der Regel rechtlich unwirksam. 
Allerdings kann der Betriebsrat eine solche 
Entscheidung des/der Betriebsratsvorsitzenden 
nachträglich durch einen ordnungsgemäßen 
Beschluss legitimieren (heilen).4 War es dem 
Arbeitgeber nicht erkennbar, dass der Mittei-
lung des/der Betriebsratsvorsitzenden kein Be-
schluss zugrunde liegt, kann beispielsweise im 
Fall einer Kündigung die Mitteilung bindend 
sein.5 Bei Vereinbarungen zwischen Arbeitge-
ber und Betriebsrat muss für den Arbeitgeber 
erkennbar sein, dass dazu ein Beschluss gefasst 

wurde oder die Betriebsratsmitglieder mit der 
(eigenmächtigen) Entscheidung des/der Vorsit-
zenden einverstanden sind.6

Im schlimmsten Fall können (wieder holte) ei-
genmächtige Entscheidungen oder  Zusagen des/
der Vorsitzenden ohne Beschluss des Betriebsrats 
eine Straftat wegen Störung und Behinderung 
der Betriebsratsarbeit darstellen, § 119 Abs. 1 
Nr. 2 BetrVG, und ggf. ein Amtsenthebungs-
verfahren rechtfertigen, § 23 Abs. 1 BetrVG.  
Doch genauso, wie sich der/die Betriebsrats-
vorsitzende nicht über das Gremium erheben 
und eigenmächtig handeln darf, gilt das natür-
lich auch für jedes Betriebsratsmitglied.

Praxistipp: Mitunter muss der/die Vorsitzende 
mit Mitgliedern Gespräche führen, wenn Be-
triebsratsinterna, persönliche Angelegenhei-
ten von Beschäftigten ausgeplaudert oder das 
Mandat für persönliche Freiheiten wie auffällig 
häufige Kaffee- oder Rauchpausen missbraucht 
wird. Solche Gespräche sind umso komplizier-
ter, da der/die Betriebsratsvorsitzende weder 
Vorgesetzte:r noch weisungsbefugt ist. Doch 
da mitunter das Ansehen des ganzen Betriebs-
rats unter einem solchen Verhalten leidet, 
kann der/die Vorsitzende das kaum ignorie-
ren – insbesondere, wenn andere Betriebsrats-
mitglieder hier Gespräche einfordern. Zahlrei-
che (gewerkschaftliche) Bildungsträger bieten 
für Betriebsratsvorsitzende Seminare an, um 
diese Führungsaufgaben besser gestalten zu 
können. Vor allem bei Konflikten im Gremium 
kann der Besuch eines solchen Seminars nach 
§ 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich sein.

Aufgaben im Betriebsratsvorsitz

Die Kernaufgaben im Vorsitz des Betriebsrats 
sind die Vertretung des Gremiums nach außen 
beispielsweise gegenüber der Arbeitgeberseite 
oder gegenüber Behörden, die Entgegennah-
me von Informationen und Erklärungen für 
das Gremium sowie die Geschäftsführung des 
Betriebsrats, § 26 Abs. 2 BetrVG sowie § 27 
Abs. 3 BetrVG. Der/die Vorsitzende hat nicht 
das Recht, Informationen, die für das Gremi-
um bestimmt sind, zurückzuhalten, § 34 Abs. 2 
BetrVG. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seine 
Informationen oder Erklärungen gegenüber 
dem/der Betriebsratsvorsitzenden abzugeben, 
sofern ihm vom Gremium keine andere An-
sprechperson wie Ausschusssprecher, Beauf-
tragte benannt wurde. Hält sich der Arbeitge-

Zum Schwerpunkt der  
AiB 4/2022 empfiehlt Ihnen  
die AiB-Redaktion diese 
 Seminare in 2022:

DGB-Bildungswerk BUND

Betriebsverfassungsrecht 

kompakt 1

Grundlagen für einen 
 schnellen Einstieg
2. – 6.5. Hamburg
30.5. – 3.6.  
Timmendorfer Strand
13. – 17.6. Leipzig
5. – 9.9. Dresden
Weitere Infos/Termine unter:

    } www.dgb-bildungswerk.de/
seminar/18131264

ver.di b+b

Aller Anfang ist ...  

gar nicht so schwer

Betriebsverfassung: Einfüh-
rung und Überblick (BR 1)
27.6. – 1.7. Nürnberg
18. – 22.7. Bad Soden-Salmünster
Weitere Infos/Termine unter:

    } www.verdi-bub.de/ 
seminar/7 

IG Metall 
BR kompakt Mitbestimmung 

und Betriebsratshandeln

BR kompakt - die Ausbildungs-
reihe für Betriebsräte
2. – 6.5. Lohr
7. – 10.6. Berlin
4. – 8.7. Beverungen
8. – 12.8. Sprockhövel
Weitere Infos/Termine unter:

    } www.ig-metall.de/seminare 

IG BCE BWS

BR 1 – 1 x 1 für Betriebsräte

Aller Anfang ist gar nicht  
so schwer!
8. – 13.5. Bad Münder
16. – 20.5. Tecklenburg
20. – 24.6. Lübeck
29.8. – 2.9. Timmendorfer 
Strand
Weitere Infos/Termine unter:

    } www.igbce-bws.de/ 
seminare

AIB-seMInArtIPPs

https://www.dgb-bildungswerk.de/seminar/18131264
https://verdi-bub.de/%C2%ADseminar/7
https://www.igmetall.de/service/bildung-und-seminare
https://www.igbce-bws.de/seminare
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ber nicht daran, gilt die Information oder 
Erklärung ggf. als nicht offiziell übermittelt 
und der Betriebsrat als nicht informiert. Ein-
zelne Betriebsratsmitglieder können sich be-
reit erklären, als Bote für Informationen des 
Arbeitgebers zu fungieren, sie müssen es aber 
nicht. Das hat zur Folge, dass erst wenn der 
Bote die Erklärung des Arbeitgebers an das 
Gremium oder an den/die Vorsitzende über-
mittelt hat, der Betriebsrat als informiert gilt.7 
Der/die Betriebsratsvorsitzende muss außer-
halb der eigenen Arbeitszeit nicht erreichbar 
sein oder Erklärungen des Arbeitgebers entge-
gennehmen. Tut er es dennoch, gelten die In-
formationen als zugestellt. In größeren Gremi-
en ab neun Betriebsratsmitgliedern wird der/
die Betriebsratsvorsitzende aufgrund der The-
men- und Aufgabenfülle vom verpflichtend zu 
wählenden Betriebsausschuss bei der Ge-
schäftsführung unterstützt, § 27 Abs. 1 und 2 
BetrVG. Die Aufgaben der Geschäftsführung 
können auch auf einzelne Betriebsratsmitglie-
der übertragen werden, wenn sie nicht von 
dem Betriebsratsvorsitzenden oder – in Gremi-
en ab neun Betriebsratsmitgliedern – vom Be-
triebsausschuss wahrgenommen werden.

Praxistipp: In einigen Betriebsratsgremien 
wurde dem/der Betriebsratsvorsitzenden die 
Aufgabe übertragen, in regelmäßigen Abstän-
den mit den Betriebsratsmitgliedern Personal-
entwicklungsgespräche zu führen. Dabei geht 
es dann beispielsweise um die gemeinsame 
Einschätzung der eigenen Betriebsratsarbeit, 
um Verbesserungsmöglichkeiten, fachliche 
Entwicklungsmöglichkeiten mit Seminarbe-
suchen oder um Maßnahmen der internen be-
ruflichen Weiterbildung oder Übernahme von 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb 
des Gremiums. 

Vertretung bei Verhinderung

Ist der/die Betriebsratsvorsitzende an der 
Amtsausübung verhindert, tritt das gewähl-
te Betriebsratsmitglied in der Stellvertretung 
in alle Rechte und Pflichten ein, § 26 Abs. 2 
BetrVG. Eine Verhinderung liegt vor, wenn die 
Amtsausübung aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen unmöglich oder unzumutbar 
ist.8 Eine rechtliche Verhinderung liegt bei-
spielsweise vor, wenn ein Betriebsratsmitglied 
über die eigene Kündigung befinden müsste. 
Hier ist für die Beratung und Beschlussfassung 

ein Ersatzmitglied einzuladen. Eine tatsächli-
che Verhinderung liegt vor, wenn das Betriebs-
ratsmitglied auch dem Arbeitgeber nicht zur 
Arbeitsleistung zur Verfügung steht, beispiels-
weise wegen Krankheit, Seminar, Urlaub, El-
ternzeit oder wenn die Amtsausübung wegen 
einer weit entfernten Dienstreise unzumutbar 
ist. Ist auch das Betriebsratsmitglied in der 
Stellvertretung verhindert, kann sich der Ar-
beitgeber ein beliebiges ordentliches Betriebs-
ratsmitglied als Ansprechperson auswählen.9 
Daher ist zu empfehlen, dass der Betriebsrat 
über den Vorsitz und die Stellvertretung hin-
aus eine Reihenfolge der Ansprechpersonen 
beschließt und diese dem Arbeitgeber mitteilt. 

Praxistipp: Da in den meisten Betriebsratsgre-
mien die vollständige Freistellung von der be-
ruflichen Tätigkeit (§ 38 Abs. 1 BetrVG) beim 
Betriebsratsvorsitz und/oder der Stellvertretung 
liegen, beschließen einige Betriebsratsgremien, 
dass bei längerer Abwesenheit der Freigestell-
ten (beispielsweise bei Urlaub oder Krankheit) 
die Freistellung für die Dauer der Abwesenheit 
auf ein anderes Betriebsrats mitglied übertragen 
wird. So lernen auch andere Betriebsratsmit-
glieder den Alltag eines freigestellten Betriebs-
rats kennen, sie übernehmen Verantwortung 
und können sich in dieser Zeit tiefer in Themen 
einarbeiten. Ferner entsteht auf der Arbeitge-
berseite nicht der Eindruck, man könnte im 
Gremium während der Abwesenheit des freige-
stellten Betriebsratsmitglieds auf die Personal-
kapazität im Gremium verzichten. 

Mitglieder befähigen

Die Rolle im Betriebsratsvorsitz kann sich zwi-
schen Geschäftsführung im Sinne eines »Ver-
waltens« und Management im Sinne eines 
»die Mitglieder befähigen« bewegen. Versteht 
sich der/die Vorsitzende eher als »Manager:in 
des Gremiums«, ist es die vorrangige Aufgabe 
des/der Vorsitzenden, die technischen, organi-
satorischen, fachlichen und persönlichen Vor-
aussetzungen zu fördern, damit das Gremium 
die anfallenden Aufgaben und Themen bear-
beiten kann. v

Dr. Christiane Jansen, 
Sachverständige für Arbeits-  
und Betriebsverfassungsrecht, 
Kempten (Allgäu). 
email@christianejansen.de
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ISBN 978-3-7663-7097-6

bund-shop.de/7097
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für Eure Gremienarbeit 

 � Erfolgreiche Strategien, handfeste 
 Argumente für das Verhandeln guter 
Lösungen – auch mit dem Arbeitgeber

 � Schaubilder, Checklisten, Muster-
schreiben – zeitsparende Arbeitshilfen 
für Euer Tagesgeschäft

 � Überall lesen im originalen 
 Zeitschriften layout – auf Smartphone, 
Tablet oder Desktop-PC

 � Speichern, Herunterladen und in 
 Eurem Gremium teilen – alles möglich 
dank praktischer PDF-Version

 � Barrierefrei und komfortabel – 
dank  Vorlesefunktion tankt Ihr das 
 Wissen ganz entspannt

Zeitschrift ePaper

40 Jahre Erfahrung an Deiner Seite  
Verständlich aufbereitet und modern präsentiert

aib | fachzeitschrift für den betriebsrat

aib-web.de

Arbeitsrecht 
im Betrieb

HÖCHST- 

RICHTERLICH 

BESTÄTIGT!

Betrie
bsräte

 haben
 

einen
 Recht

sansp
ruch 

auf di
e AiB.

aktuelles  Ebitia quaeis eaturnis ditius siut aut vita voluptat que dolupta.

grundlagen  Que as ut dolupta esequatur intiustet hitae autempo.    

betriebliche praxis     Rorentendio velluptatias modisit que evel moluptas.      

Das sind die Rechte, 
Pfl ichten und 
Aufgaben im Amt

neu im betriebsrat 2

Titelthemen 2022

 � So meistern Vorsitzende  

ihre besondere Rolle

 � Das sind die Rechte, Pflichten  

und Aufgaben im Amt

 � So wird das Gremium ein  

schlagkräftiges Team

Grundlagen 2022

 � Homeoffice und Mobile Arbeit – 

gute  Lösungen für Beschäftigte

 � Arbeits- und Gesundheitsschutz –  

worauf der Betriebsrat achten muss

 � Arbeitszeit – wie der Betriebsrat  

Konflikte auflöst

 � Alle Themen, alle Beiträge –  
bei Bedarf liefert Euch das Archiv rasch 
das benötigte Wissen

 � Schnell einen Begriff nachschauen oder 
einen Paragrafen checken – ein Blick 
ins Lexikon oder in den BetrVG-Kommentar 
und Ihr wisst Bescheid 

 � Gesetze, Verordnungen, Betriebs-
vereinbarungen, Checklisten,  
Musterschreiben – all das findet Ihr 
schnell über die Suchfunktion

Online-Datenbank

 � 3-mal im Monat per E-Mail –  
das schnelle Update für Euch und  
Euer Gremium

 � Neueste Urteile und Beschlüsse der 
 Arbeitsgerichte – verständlich erklärt, 
direkt in Eurem Postfach

 � Ob Homeoffice, Gesundheitsschutz  
oder Wirtschaftskrise – unsere  
Fachanwälte geben die richtigen Tipps

Newsletter

 Zwei  
 Ausgaben  

 gratis  
 testen! 


